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Bekanntmachung
(Nr. V. I. 354/6. 16. K. R. A )

betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung
der Fahrradbereifungen

(Einschränkung des Fahrradverkehrs).
Vom 12. Juli 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Er - \
suchen des Königlichen Kriegsministeriums mit dem Be- ^
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jede Zu- !
Widerhandlung gegen dle Beschlagnahmenndordnungon auf
Grund der Bekanntmachung über die Sicherstellung von !
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357) !
in Verbindung mit den Ergänznngsbckanntmachungen vom i
9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645) und 25. November
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778)*) und jede Zuwiderhandlung
gegen die Anordnungen , betreffend Bestandserhebung auf
Grund der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom
2. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54) in Verbindung
mit den Bekanntmachungen vom 3. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 549) und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 684)**) bestraft wird, soweit nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen vertuirkt sind.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzenhöhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

W.
2. Wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand Betfeile-

schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbs-
gefchäst über ihn abschlietzt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt; '

4. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen *
zuwiderhandelt.
**) Wer' vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund

dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt odei wissentlich imrichtige oder unvollständige An¬

gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegen find, im Urteil für dem Staate ver¬
fallen erklärt werden. Ebenso wirs bestraft, wer vorsätzlich
die vorgeschriebenen Lagerbüchcr cinzurichten oder zu fül>-
reu unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Anga¬
ben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mar ? oder
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschris»
benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

8 1.
Bon der VtkanntWachnng betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden alle nicht zur ge¬
werbsmäßigen Weiterveräußerung vorhandenen Fahrrad¬
decken und Fahrradschläuche betroffen, die sich bei Inkraft¬
treten dieser Bekanntmachung oder während der Dauer ihrer
Geltung im Gebrauch befinden oder für den Gebrauch be¬
stimmt sind***).

* * * ) E - wird darauf kiiioewiefen , daß im übrigen für Fabrrad-
dck-n nfw. dieB-st-mwungen der Bekanntmachung. betreffend Beschlag¬
nahme lnid Bestand?erhcvung von Al.'gummi, Gumune.bfällcn und
ReaeneralenV. I. 2354/1. 16. K R. « vom l . April IS:6 und der
Bekanmmachnngbetreffend Höchstpreise iür Altgummi und Eummi-
abfälle V. I. 2354/1. i«. K, R. A. II. Angabe vom 1. April 1916
sowie der zweiten NachiragSverordnurig zu der Bekanntmachung, be¬
treffend Bestaudserhebung und Brststegnahme von Kaiuschuk (Gummi),
Guttaperchau!w. V. I. 1449/U . 15. K R A. bestehen.

8 2. l
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen-
i stände werden hiermit beschlagnahmt.

SS.
Wirkung der Beschlagnahme

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgefchäftliche Verfügungen über diese
nichtig sind, soweit sie nicht auf Grund der folgenden An¬
ordnungen oder etwa weiter ergehender Anordnungen er¬
laubt werden. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen.
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StnSbefoixbeze ift jebe Weitere  Benutzung der
befctjlagtxa Ernten  Gegenstände verboten , so-
toeit  sie nicht durch die folgenden Anordnungen erlaubt sind.

i 4.
BrrwettvungskrlaubniS

Die weitere Benutzung der im § 1 bezeichneten Gegen¬
stände zu ihrem bestimmungsgemäßen  Gebrauch so¬
wie die Vornahme von Veränderungen an ihnen ist nur den
Personen gestattet , die eine besondere Erlaubnis eines Mili¬
tärbefehlshabers oder einer von ihm mit der Erteilung der
Erlaubnis beauftragten Stelle erhalten haben . Die Erlaub¬
nis zur weiteren Benutzung der Fahrradbereifungen wird
durch besondere Abstempelung der Radfahrkarte durch den
Militürbefehlshaber oder der von ihm beauftragten Stelle
erteilt.

Eine derartige Erlaubnis (abgestempelte Radfahrkarte)
wird nur solchen Personen erteilt werden , die das Fahrrad
in Ermangelung anderer zweckdienlicher Verkehrsmittel be¬
nötigen:

1. als Beförderungsmittel zur Arbeitsstelle;
2. zur Ausübung ihres im allgemeinen Interesse besonders

notwendigen Berufes oder Gewerbes;
Z. zur Beförderung von Waren zur Aufrechterhaltung

ihres Betriebes ;
4.  infolge ihres körperlichen Zustandes.

Die Erlaubnis ist in jedem Falle ohne weiteres zu er¬
teile » :

a)  Schülern und Schülerinnen , deren einmaliger Schul¬
weg mehr als 3 Kilometer beträgt und denen die Ge¬
legenheit fehlt , durch andere Verkehrsmittel in zweck¬
mäßiger Weise die Schule zu erreichen;

b) Personen , insbesondere Arbeitern oder Arbeiterinnen,
die von ihrer Wohnung zur Arbeitsstelle einen ein-
maligen Weg von mindestens 3 Kilometer haben:

c) Aerzten , Tierärzten , Heilgehilfen , Krankenschwestern,
Hebammen zur Ausübung ihres Berufs oder Dienstes;

d) Beamten oder anderen im Dienste von staatlichen oder
kommunalen Behörden stehenden Personen sowie Mili-
tarpcrsonen zur Ausübung ihres Berufs oder Dienstes;

e) solchen Personen , die infolge ihres körperlichen Zustan¬
des (Fehlen von Gliedmaßen , Lähmung usw .) auf die
Benutzung eines Fahrrades (Dreirad , Selbstfahrer usw.)
angewiesen sind.

Die Erlaubnis wird nur gewährt für den bei Erteilung
der ab gestempelten Radfahrkarte angegebenen Zlveck. Die Be¬
nutzung der Radsahrbereifungen für andere Zwecke bleibt
verhören.

8 5.
Ravsahrkarte

Die Erteilung der im § 4 vorgeschriebenen besonderen
Erlaubnis zur weiteren Verwendung der im § 1 bezeich¬
nten Gegenständ « ist aus amtlichen Vordrucken zu bean¬
tragen , die bei den Polizeibehörden erhältlich sind.

Der Antrag aus Erteilung einer Radfahrkarte ist bei
der für den Wohnort des Antragstellers zuständigen Polizei¬
behörde unter Beifügung der vorgeschriebenen Radfahrkarte
einzurnchen . Die Polizeibehörden prüfen die Anträge , geben
die begutachteten Anträge an die Militärbehörde weiter und
teilen die Entscheidung des Militärbefehlshabers , gegebenen¬
falls unter Aushändigung der abgestempelten Radsahrkarte
dem Antragsteller mit . Am Falle der Nichtgenehmigung des,
Antrags verbleibt die Radftrhrkarte während der Dauer
der Geltung dieser Bekanntmachung bei der Polizeibehörde.

Staatliche oder kommunale Behörden sowie Militärbe¬
hörden stellen ihre Anträge unmittelbar bei dem für die
Erteilung der Erlaubnis zuständigen Militärbefehlshaber
oder der von ihm beauftragten Stelle (§ 4 Abs. 1) unter
Einreichung einer Liste der Personen , für welche die Er¬
laubnis beantragt wird , nebst den erforderlichen Radfahr¬
karten.

Anträge  auf Erteilung der Erlaubnis sind unver¬
züglich  zu stellen.

8 8 .
SeräuftfrtiTtAöerlaubttid.

Für den Ankauf von Fahrraddecken und -schlauchen, die
durch die vorstehenden Anordnungen beschlagnahmt sind und
nicht mehr benutzt werden dürfen , werden Sammelftellen ein¬
gerichtet und bekanntgegeben.

Die Veräußerung der von der Bekanntmachung be¬
troffenen Fahrraddecken und Fahrradschläuche ist nur an
eine eingerichtete Sammelstelle für Fahrradbereifungen zu¬
lässig.

Die Sämmelstelien werden für die zur Ablieferung
konnnenden Fahrradbereifungen folgende Preise zahlen:

Decke Schlauch
Mark Mark

Klasse a sehr gut . . . . 4,00 3,00
„ d gut . . , . . . . 3,00 2,00
„ 6 noch brauchbar . . 1,50 1,50
„ 6 unbrauchbar . . . 0,50 0,25

Die Sammelstellen sind ermächtigt , gegen Empfangsbe¬
scheinigung auch Fahrradbereifungen anzunehmen , die un¬
entgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

8 7. : ' ' i ! i
Meldepflicht.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Fahrraddecken
und Fahrradschläuche , die bis zum 1 . Oktober 191«
nicht au eine Sammelstelle ab geliefert sind , unterliegen,
sofern sie nicht weiterbenutzt werden dürfen , einer Melde¬
pflicht.

Sie sind bis zum 1. Oktober 1916 an die für den
Lagerort der Fahrraddecken und -schlauche zuständige Orts¬
behörde zu melden , von welcher amtliche Meldescheine recht¬
zeitig einzufordern sind.

8 8.
Enteignung

Diejenigen meldepflichtigen Fahrraddecken und Fahr¬
radschläuche (8 7), welche bis zum 1 . Oktober 1916 nicht
an eine Sammelstelle abgelieftrt sind , werden enteignet
werden.

Mit der Enteignung und ihrer Durchführung werden
die gleichen Behörden beauftragt , welche mit der Durch¬
führung der Verordnung M . 325/7 . 15. K. R . A.» betreffend
Beschlagnahme , Meldepflicht und Ablieferung von fertigen,
gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen aus Kupfer,
Messing und Reinnickel , betraut worden sind.

8 9.
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

Diese Bekanntmachung tritt mit Beginn des 12. August
1916 in Kraft.

Frankfurt (Main ), den 12. Juli 1916.

Strllv . Geueralkomiuaudo XVlil. Armerkorsts.
Cvblenz , den 12. Juli 1916.

Kommaudautur der Festung Coblenz-Ehrrnbreitstein.
Ia . 10 293.

J .-Nr . 1012 Lu. Diez,  den 11 . September 1916.
Bekanntmachung.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Zur Vereinfachung des Verfahrens bei der Anmeldung
von Veränderungen in den land - und forstwirtschaftlichen
Betrieben ist durch 8 33 der Satzungen der Hessen-Nassau-
ischen landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschast bestimmt
worden , daß alle im Laufe des Jahres borge'kommenen der¬
artigen Veränderungen (Wechsel in der Person des Unter¬
nehmers , Betriebseinstelluneen , Betriebseröffnungen , Ver¬
mehrung oder Verminderung des bewirtschafteten Grundbe-
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lHjeS) ln bet ersten ‘DTtotiCTYootf'ie stDen ^ nstres rnstnLUest H»
Protokoll des DLrgerrnelstiers erklärt werden können . Cclne
solche mündliche Erklärung ersetzt die Vvrgeschrlebene schrlft- \
liche Anzeige gemäß 88 31, 32 und 33 der Genossenschaft̂ - \
Satzungen und erspart dadurch den Landwirten viel Mähe j
und Schreiberei . Es empfiehlt sich deshalb , von der ge¬
betenen Gelegenheit Gebrauch zu machen.

Ich weise ausdrücklich daraus hin , daß diejenigen Bc-
triebsunternehmer , welche weder eine mündliche Erklärung
bei dem Bürgermeister abgeben, noch die Anzeige gemäß den
§§ 31, 32 und 33 der Satzungen erstatten , der Genossenschaft
bis zu dem der Erstattung der Anzeige folgenden Monat
für die nach den bisherigen Einträgen in den Unternehmer-
Verzeichnissenzu erhebenden Beiträge verpflichtet bleiben,
unbeschadet des Rechtes der Genossenschaft, sich auch an
andere dieserhalb haftbare Personen halten zu können.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, Vorstehendes auf
ortsübliche Weise bekannt zu machen und dahin zu wirken,
daß alle im Laufe des Jahres vorgekommencn Betriebsver¬
änderungen Ihnen bis spätestens zum 15 . Oktober
d. Js . angezeigt werden. Die Anzeige wollen Sie dann in
das in den nächsten Tagen Ihnen zugehende Formular ein¬
tragen und zwar:

1. bei Wechsel in der Person des Bctriebsunternehmers
in Abschnitt A,

2. bei Betriebseinstellungen (gänzliches Ausscheiden eines
Betriebes ) in Absatz B,

3. bei Betriebserösfnungen (neue Betrieb ?) in Abschnitt C,
4. bei Betriebsveränderungen in Abschnitt D 1 bezw. D 2.

Die nachstehenden Punkte wollen Sie besonders be¬
achten:

a) Bei Aufnahme der Betriebsverändeninoen in den Ab¬
schnitten Dl  und D 2 des Formulars sind nur die
wirklichen Zu- und Abgänge bei den einzelnen Be¬
trieben zu berücksichtigen. Es darf also nicht unter
Dl  und 2 die gesamte von dem Unternehmer bewirt¬
schaftete Fläche angegeben werden.

b) Der Flächeninhalt der eingestellten Betriebe und Ab¬
gänge muß derselbe sein wie derjenige der neueröffneten
Betriebe und Zugänge . Da , wo eine Differenz zwischen
den Gesamtergebnissen sich ergibt , ist eine Erläuterung
erforderlich.

c) Jeder in Betracht kommende Betriebsunternehmer hat
in der Spalte mit der Bezeichnung „Namensbeischrist
des Unternehmers " seinen Namen selbst einzuschreiben.

d) Bei allen Einträgen ist die Nummer des landwirt¬
schaftlichen Unternehmer -Verzeichnisses anzugeben. Der
Angabe der Grundsteuerbeträge bedarf es dagegen nicht
mehr.

e) Da die Beiträge für das Kalenderjahr 1915 bereits
entrichtet sind, ist als Zeitpunkt , von wann ab die
Veränderungen gelten sollen, kein früheres Datum als
der 1. Januar  1916 anzugeben. Zur Vermeidung
von Weiterungen empfiehlt es sich, dieses Datum allge¬
mein einzutragen.

f) Es ist darauf zu achten, daß die gelegentlich der Bei¬
tragserhebung im verflossenen Frühjahr angemeldeten
Veränderungen in die Liste ausgenommen werden, auch
wenn in der ersten Oktoberwoche eine nochmalige An¬
zeige nicht erfolgt.
Die aus einzelnen Orten im Laufe des Jahres hier ein¬

gegangenen Anmeldungen sind den Formularen zur Berück¬
sichtigung beigefügt.

Die ausgefüllten Formulare sind bis sp ä t e st e n s zunr
20 . Oktober d. Js . hierher einzureichen.

Der Vorsitzende des Sektions -Borstandes.
T u d e r sta d t._

I. 8156. Diez,  den 7. September 1916.
«p dis Herreu des preise»

Der Herr Minister des Innern hat durch Erlaß vom
3. Juni d. Js . bestimmt, daß Vorschläge für die Verleihung

keketzsn stäv-.
MH BeMg «nf meine Mnnssterfnstnnst nom 1.

1909, I . 1122, sehe ich entsprechenden Vorschlägen künstig-
hin bis 1. Januar nnd bis 1. Juli jedes Jahres wieder
entgegen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Der Landrat.

I . V.
Zimmermann.

J .-Nr . Pr . 1. 1989. W i e s b a d e n , den 3. Februar 1990.
Bekanntmachung.

Betrifft Bekämpfung der Blutlaus.
Durch Rundversügung vom 9. Juli 1898 Pr . I. D. 1202,

auf welche ich hiermit Bezug nehme, hatte ich, veranlaßt
durch das heftige Mistreteu der Blutlaus zu jener Zeit , die
früheren zur Bekämpfung derselben erlassenen Vorschriften
erneut in Erinnerung gebracht. Inzwischen habe ich mich
auch weiter mit der Königlichen Lehranstalt für Obst- und
Weinbau zu Geisenheim wegen Mitteilung von besonders
geeigneten Mitteln zur Bekämpfung der Blutlaus in Ver¬
bindung gesetzt.

Von der Lehranstalt sind zwar fortgesetzt Bekämpfungs¬
versuche gemacht; nach dem Berichte des Direktors Goethe
läßt sich jedoch ein abschließendes Urteil über die beste Be-
kämpfungsweise zur Zeit noch nicht geben. Als witksam und
zur allgemeinen Anwendung hat derselbe jedoch mit dem
Vorbehalt noch weiterer Prüfungen bereits folgendes emp¬
fohlen:

1. Das Abbürsten befallener Stellen mit denaturiertem
oder mit reinem Petroleum im Winter sowohl als im
Sommer . Man hüte sich dabei im letzteren Falle , die gesunce
Rinde und die Blätte zu benetzen.

2. Das Verkleben von Wundstellen mit reinem
Schweineschmalz. Bei größeren und tieferen Wunden muß
das Schmalz möglichst tief hineingedrückt werden, um auch
die versteckteren Partien in der Wunde zu treffen . Dieses
Mittel läßt sich auch im Sommer anwenden , nur hüte man
sich ebenfalls vor einer Berührung des Fettes mit der ge¬
sunden Rinde und den Blättern.

Z. Abbürsten bezlv. Bespritzen der befallenen Stellen
mit einer Abkochung von Qnassiaholz. Man läßt 2 Kg.

{ sein geschnittenes Qnassiaholz und 3 Kg. Schmierseife 24
Stunden lang mit 20 Liter Wasser stehen, um dann diese
Mischung eine halbe Stunde zu kochen und mit den übrigen
89 Liter Wasser nach dem Abgießen tüchtig auszuspülen.
Die Lösung schädigt weder die Rinde noch die Blätter . Will
man einzelne Bäume bespritzen, so empfiehlt sich samr die
Spritzkanne von Karl Platz in Ludwigshafen bei Mannheim,
welche von dem Eisenhändler M . Strauß in Geisenheim
bezogen werden kann . Zur Bespritzung von Hochstämmen
bedarf es eines Apparates mit starkem Drucke, wie solcher
von Gebrüder Blersch in Ueberlingen am Bodensee fahrbar
her gestellt wird.

4. Vorzügliche Dienste tut im Winter gleich nach dem
Blattabfalle eine Mischung von einem Teile Petroleum nnd
vier Teilen Wasser. Um diese Zeit sind die Läuse in ihrer
weißen Wolle sehr leicht zu erkennen : sie werden durch das
Petroleum -Wasser sofort und sicher getötet . Vorbedingung
ist ein Apparat , der beide Flüssigkeiten im richtigen Ver¬
hältnis unmittelbar vor dem Austreten aus dem Spritz¬
kopfe innig vernrischt. Die bis jetzt brauchbarsten Apparate
dieser Art liefern die Firma Mayfarth und Co. in Frank¬
furt a . M . und der Schlossermeister Edel in Geisenheim.
Das Petroleum -Wasser sollte aber nur im .Herbst nach dem
Blattabfalle angewendet werden, da es, im Frühjahr ge¬
braucht , die Knospen anzugreisen scheint Nebenbei bemerk ,̂
wirkt dieses auch vorzüglich im Kampfe gegen Schildläuse.
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„äüitte Hungen über tübft* itttb (Gartenbau " er feite nennt
Muffäie -es Mrektsrs fflnctfje über die fd'luilaud  Hinweise,
eisuche ich, fiir eine nwgütiyft geeignete Bekanntgabe der
angegebenen Bekamp ftingsmittel an die beteiligten Kreise
der Bevölkerung Sorge zu tragen.

Ter RegierungS«Präsident.
Wentzel.

* » »

J .-Nr . I. 8412. Diez,  den 6. September 1616.
Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch wiederholt

veröffentlicht.
Ter Land rat.

I . V.
Zimmer mann.

MLchtaMtlicher Teil.

Aus der Kriegszeit.
Tie ihre Zeit nicht verstanden.

Von Leopold Sturm.
Ein paar Wochen noch, und die „neue" Sommerzeit ist

vorüber. Jetzt ist sie schon lange alt , und das merkt man
ihr besonders an, wenn früh ein Spätsommer-Nebel sich ein¬
gestellt hat, und es gar nicht Tag werden will. Morgens
um sechs Uhr. wenn das Ausfegen in den Familienwoh¬
nungen seinen Anfang nehmen soll, ist es oft noch recht trübe:
und. die Maschen verschlafen mitunter die Zeit. Nun ja,
es ist eigentlich erst fünf Uhr. Aber dieser Unbequemlich¬
keit kann man, wenn früh kein Licht angezündet werden soll,
aus dem Wege gehen. Es kann abends etwas im voraus
geschafft werden, so daß am nächsten Morgen erst später
das Bett verlassen zu werden braucht. Die Schule, sie früher
vielfach itm Scptänrber um sieben Uhr begann, ist jetzt in
der Regel für acht Uhr angesagt, so daß also hierin keine
Erschwerung besteht. Auch im Gewerbebetrieb ist den Ver¬
hältnissen Rechnung zu tragen, wenn man nur will. Tenn
der gute Wille ist und bleibt das beste Rezept für das
Leben daheim, in dem nmck 'nicht das eiserne Muß regiert
wie draußen in der Front , Denen wäre es auch zu Hause
zu wünschen ,die mit der „gestreckten" Sommerzeit nicht das
anzufangen gewußt haben, was sich gehörte.

Es ist in den Zeitungen zu lesen gewesen, wie blasig w
6' roßstadtjüngliugeals „Kavaliere" im Auto bis in die Nacht
hinein durch die Straßen rollten, und von oben herab auf
die Zeitgenossen schauten, die zu Fuß heimwärts trabten und
auch nicht daran denken konnten, vorher eine Sektrechnung
zu machen . Tie verstanden ihre Zeit nicht, bis unvermutet
sie eine Order zur Musterung rief. Und ebenso wenig oie an¬
gehenden Herrchen und Dämchen, denen erst ein Poln »ierlaß
die Redseligkeit, die in Uebermut ausartete, für die mitternächt¬
liche Stunde in Kaffeehäusern und Restaurants untersagen
mußte. Was für Geld ist in dieser Zeit des Kriegsernstes
nichtachtend verschleudert, oas die fehlenden Arbeitskräfte jun¬
gen Menschen in den Schoß warfen ! Tie Zeit war auch nicht
dazu da, um jeden Tag ein Geschäft mit Tausendmarkgewinnen
für smarte Geschäftsleute zu bringen, und eleganten Damen
immer wieder endlos neue Moden zeigen. In diesen Wochen
sollte auch die Zeit einen andern Wert für junge Leute
haben, als allabendlich nutzlos auf den Straßen herumzn-
tollen senn der Gassenfreud' steht gar oft ein Hausleid
gegenüber. Wenn es amtliche Strafen gab für Frauen und
Mädchen, die Kriegsgefangenen süße Augen machten, ihnen
sogar ihr Bilv verehrten, so konnte man auch nur denken:
„Nicht zu knapp!" Tas alles uns mehr war in der Sommerzeit
möglich, das der Herbst und Winter nicht mehr bei uns
finden sollten.

/  H *cnt jtimmcvfatictt.£>•nttfier war $u tefen,  daß er im3nnetrt ber CFvbc tiefe föcutc cwirtjtet  hätte . Mcrn ^rh Cirv--
iit bic Wnbeutunß eine§  strengen Winter#. Wenn  die pur zu
weitgehende hausmütterliche Fürsorge wie früher weiterge¬
hamstert hätte, fo war ganz gewiß keine große Pdopheten-
gabe erforderlich, um zu erkennen, daß dadurch einer gerechten
Lebensmittelverteilung übel gedient worden wäre. Aber dieser
Hamsterei ist jm allgemeinen wohl mit der Lebensmittelauf-
nahmc vow ersten September ein Ziel gesetzt worden . Wenn
die Hausfrau es sicherlich nur gut meint, die sich um Nrt-
ter, Fett, Wurst, Fleiscĥ Eier usw. für die Familie müht,
so soll sie doch nicht vergessen, daß ihr Mühen auch Forde¬
rungen schaffen kann, die nicht berechtigt sind. Keiner darf
heute denken, daß es genügt, wenn er oder sie selbst etrvas
haben, daß es aber nicht darauf ankommt, was andere haben.
Und was die Hausfrau in guter Wohlmeinung zu beschaffen
sucht, wird von ihr schließlich verlangt.

Keiner, der am grünen Tische mit Aktenstücken und Ver¬
ordnungen zu tun hat, soll auch meinen, daß seine Tekrcte
immer e-as Rechte ganz genau treffen. Tie Theorie de? grü¬
nen Tisches und die Praxis des Lebens geraten heute leicht
aneinander, denn was für den einen Ort recht zuträglich ist,
will für den anderen nicht fio genau stimmen. Heute hat
nur einer zu kommandieren, und das ist Generalfeldmarschall
von Hindenburg, alle übrigen haben sich im Dienen zum Wahle
des Reiches und des Volkes zu üben.

Tic harte Kriegszeit dstj immer noch eine füiwitzige ge¬
blieben, in der das Kraut des Befserwisiens recht üppig ge¬
deiht. Es hst. aber durchaus nicht nötig, jetzt noch weniger
wie früher, als Stratege unsere Heere zu lenken. Will er
etwas dirigieren, so kann er seine eigene Nase spazieren
führen, die (hm vielleicht seinen Willen tun wird, wenn sie
nicht gerade andere uns eigene Launen hat.

Vor allem aber soll niemand seinem Freund unv Nachbarn
befehlen oder raten , einen tüchtigen Griff in feine Geld¬
tasche für die neue Kriegsanleihe zu^lun, bevor er daS nicht
selbst besorgt hat. Denn sonst macht er sich klein vor sich
selbst!!

Holzversteiger««g.
Am Freitag , den 13 . d. M .,

vormittags 9 Uhr
am Spicßborn-Brunnen beginnend, werden im Distrikt
Schlierbach

48 Rm. Eichenknüppel und
612 „ Eichenreiserknüppel

versteigert.
Oberlahnstein , den 11. September 1916.

Der Magistrat.

Wir haben abzugeben:
Häckselmelassefntter , je nach ZuckergehaltM. 8.50—9.50
Eiweitzstrohkraftfutter (im Wert

gutem Maisschrot nicht nachstehend) M. 23.50
Griebenknchen (Schweinefutter) „ 25 . —
Knochenschrot „ 18 . —
SchNreinemastsutter (neue Mischung) „ 22 .50
Rapskuchen , ausländische „ 31 . —
alles für 50 Kg. frei Bahn Diez-

Bestellungen sind an die Herren Bürgermeister zu richten.
Kaufmännische Geschäftsstelle des Kreisaus¬

schusses des Unterlahnkreifes zu Diez.
Verantwortlich f. d. Schristlcitung : H. Sommer. Bad Ems.
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